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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1998

Norm

ZPO §10

EO §301

Rechtssatz

Der Notgeschäftsführer gemäß § 15 a ZPO, der durch Verstoß gegen § 301 EO eine Drittschuldneräußerung unterläßt,

kann in einem vom betreibenden Gläubiger daraufhin angestrengten Verfahren gegen die GesmbH, das nach

Bekanntgabe der bereits erfolgten Au;ösung das Arbeitsverhältnis zur verp;ichteten Partei berechtigt auf

Kostenersatz nach § 301 ABs. 3 EO eingeschränkt wird, keine Kosten nach § 10 ZPO gegen den Kläger geltend machen.
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